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1. Rechtsgrundlage

Weitere Rechtsvorschriften:

MuSchG §9 Abs. 5

HG NRW §35 Abs. 1 (Zusatz für Professorinnen und Professoren)

BeamtStG §35 (Zusatz für Beamte)

GewO §106 (Zusatz für Angestellte)
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Bisherige Rechtslage:

Arbeitsschutzrechtliche Verantwortung der Professor/innen sowie der

Dekan/innen kraft Gesetzes aufgrund Ihres Amtes und der Leitung

von „Lehrstühlen und Fakultäten“

BVerwG (Urteil v. 23.06.2016, Az.: BVerwG 2 C 18.15):

 „Lehrstühle und Fakultäten“ sind keine „eigenen Betriebe“ nach ArbSchG 

 Konstitutive Beauftragung auch von Professor/innen und Dekan/innen erforderlich und 

einseitig möglich

 Konkretisierung fällt in das Organisationsermessen der Hochschulleitung (als 

Arbeitgeberin/Dienstherrin)
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2. Aufgaben und Verantwortung der Hochschulleitung und der 

AGU-Führungskräfte

Die Hochschule / Hochschulleitung als Arbeitgeberin/ Unternehmerin

 trägt die Gesamtverantwortung für die Schaffung und Erhaltung sicherer Zustände

 hat hochschulintern die organisatorischen und personellen Strukturen für den Vollzug der 

AGU-Rechtsvorschriften zu definieren, d.h. im Rahmen der Aufbauorganisation 

festzulegen, wer hat was und mit welchen Befugnissen durchzuführen. 

(Organisations-, Auswahl- sowie Aufsichts- und Kontrollpflicht)
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Die AGU-Führungskraft ist verantwortlich für

 die Durchführung, Erstellung und Aktualisierung von Gefährdungsbeurteilungen sowie 

deren Dokumentation.

 die Beseitigung bzw. Veranlassung der Beseitigung erkannter Gefährdungen im eigenen 

Verantwortungsbereich, soweit dies in der Verantwortung der Führungskräfte liegt 

(ausgenommen sind somit z.B. bauliche Mängel).

 die Zusammenarbeit mit der Hochschulleitung um eine wirksame Notfallorganisation 

sicherzustellen.

 die Einhaltung besonderer Arbeitsschutzregelungen und die Gewährleistung besonderer 

Arbeitsschutzgesetze für bestimmte Arbeitnehmergruppen (z.B. Mutterschutzgesetz, 

Jugendarbeitsschutzgesetz)

 die Information und Unterweisung von zugehörigen Beschäftigten, sowie ggf. der 

Studierenden
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3. Übertragung/Delegation an der HSD

Welche Voraussetzungen müssen an der HSD vorliegen bzw. bekannt sein?

 Räumlicher Verantwortungsbereich

= der AGU-Führungskraft zugewiesene Räume und Bereiche, die auf 3 

Gefährdungseinstufungen beruhen.

 Personeller Verantwortungsbereich

= der AGU-Führungskraft zugeordnete Beschäftigte

Expert

Werkstätten & Labore, Gefahrstofflager, 

Sonderunterrichtsräume (z.B. Chemiehörsaal)

Basic Plus

Medienräume, Künstlerateliers, Sonderunterrichtsräume 

(z.B. Experimentalunterrichtsräume)

Basic

Büro-, Unterrichts- Aufenthaltsräume, Lager
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 Fachkunde

= fachliche Qualifikation als Voraussetzung für die ordnungsgemäße Wahrnehmung der

durch den Arbeitgeber übertragenen verantwortlichen AGU-Aufgaben und Pflichten
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 Allgemeine Gefährdungsbeurteilung (GBU)

= Ermittlung und Dokumentation potentieller Gefährdungen. Die HSD hat zur Erstellung 

der GBU eine externe Firma beauftragt, die bei der Erstgefährdungsbeurteilung die 

Stabsstelle und AGU-Führungskraft unterstützt. 

 Zentrale Prüfungen

= Die Verwaltung betreut organisatorisch zentrale und übergreifende Prüfungen 

(z. B. Prüfung elektr. Betriebsmittel, Tritte/Leitern, Feuerlöscher usw.)

Die Rahmenbedingungen und Verfahren sind in der Richtlinie zur Organisation und 

Durchführung des Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutzes (AGU-Richtlinie) festgelegt. 

Sie beschreibt die Aufbauorganisation und skizziert die Ablauforganisation an der HSD.

Es ist z. B. festgelegt

 wer an der HSD AGU-Führungskraft ist

 wer welche Verantwortungen und Pflichten übernimmt

 wie die Delegation der Aufgaben und Pflichten erfolgt

 u.v.m.
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Jede bzw. jeder Beschäftigte an der HSD hat eine „AGU-Rolle“ erhalten.

AGU-Führungskräfte an der HSD sind:

 Präsidiumsmitglieder

 Dekaninnen und Dekane

 Professorinnen und Professoren

 Dezernentinnen und Dezernenten

 Leiterinnen und Leiter zentraler Einrichtungen und Betriebseinheiten

 Leiterinnen und Leiter von Instituten

 Stabsstellenleiterinnen und Stabsstellenleiter

AGU-Beschäftigte an der HSD sind:

 Alle Beamt/innen und Tarifbeschäftigte, die nicht AGU-Führungskraft sind

 Studentische Hilfskraft

 Wissenschaftliche Hilfskraft
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Die Hochschulleitung überträgt durch die Dienstvorgesetzten (Präsident/in, Vizepräsident/in 

für Wirtschafts- und Personalverwaltung) schriftlich Aufgaben und Pflichten 

(„Verantwortung“) im Sinne des AGU.

Für die AGU-Führungskraft bedeutet das konkret, dass sie eine Übertragungsurkunde

nebst Anlagen erhält, die 

 ihre AGU-Aufgaben und -Pflichten individuell festlegt (ANLAGE 1)

 ihren individuellen räumlichen Verantwortungsbereich beschreibt (ANLAGE 2)

 Ihren individuellen personellen Verantwortungsbereich beschreibt (ANLAGE 3)

 eine „Ausschlussliste“ (d.h. wofür keine Verantwortung besteht) beinhaltet (ANLAGE 4)

 eine (Erst-)Gefährdungsbeurteilung je zugeordneten Raum beinhaltet (ANLAGE 5 per 

Hochladung in den persönlichen AGU-SharePoint-Ordner)

 Informationen zum Versicherungsschutz beschreibt (ANLAGE 6)
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Übertragungsurkunde

Frau/Herr Nachname

tätig als Funktion
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Frau/Herr Nachname

Frau/Herr Nachname



Hochschule Düsseldorf

University of Applied Sciences

15

20.01.2020AGU an der HSD

ANLAGE 2 – Räumlicher Verantwortungsbereich
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ANLAGE 3 – Personeller Verantwortungsbereich 
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ANLAGE 4 – Ausschlussliste
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ANLAGE 5 – Gefährdungsbeurteilungen (GBU) (am Beispiel der Stabsstelle 1)

Nach gemeinsamer Begehung je Raum durch die Firma ecoprotec und der AGU-

Führungskraft wird die GBU in Form einer Excel-Tabelle erstellt. 

Diese Excel-Tabelle sowie ein PDF mit Handlungshilfen liegt für die AGU-Führungskraft  auf 

dem jeweiligen persönlichen AGU-SharePoint-Ordner bereit.
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ANLAGE 6 – Versicherungsschutz

Die Hochschulleitung hat für AGU-Führungskräfte und

(Beschäftigte) eine Versicherung abgeschlossen.  
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4. Haftung und Versicherung

 Verstöße gegen gesetzl. Regelungen, UVV oder die Nichtbeachtung von Anordnungen 

der UK NRW können mit Bußgeld geahndet werden (vgl. bspw. § 25 ArbSchG)

 Persönliche Verantwortung (Straf-/Ordnungswidrigkeitenrecht) 

und persönliche Haftung (zivil-, arbeits-, beamtenrechtliche Vorschriften)

Versicherungsschutz bei Fahrlässigkeit, auch bei 

grober Fahrlässigkeit (NICHT bei Vorsatz!)



ende


